
BAG zur Darlegungslast durch den Tarifbeschäftigten bei
Streitigkeiten über die Eingruppierung
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BAG, Urteil vom 14.10.2021, Az. 4 AZR 252/19. Schlagworte: Eingruppierung,
Tarifvertrag, Tarif.

Leitsätze: Das Urteil enthält keine Leitsätze.

Auszug aus der u. a. Besprechung: „Danach obliegt es regelmäßig dem Arbeitnehmer, die ihm übertragenen Aufgaben im
Einzelnen darstellen. Das gilt auch, soweit er ein tarifliches Qualifizierungsmerkmal für die von ihm auszuübende Tätigkeit in
Anspruch nimmt, welches eine Eingruppierung nach einer höheren Entgeltgruppe begründen soll. Dies ist etwa der Fall, wenn
das Tätigkeitsmerkmal der höheren Entgeltgruppe gegenüber der sog. Ausgangsentgeltgruppe eine weitere, tariflich höher
bewertete Anforderung vorsieht.“ 

Fundstelle(n):

Bundesarbeitsgericht, Entscheidung im Volltext
Rechtslupe, Besprechung vom 8. Juni 2021
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https://www.bag-urteil.com/14-10-2020-4-azr-252-19/
https://www.rechtslupe.de/arbeitsrecht/eingruppierungsklage-und-die-darlegungslast-des-arbeitnehmers-3225389?pk_campaign=rss&pk_source=rss
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